
 

per e-mail: post.wst1@noel.gv.at 

 

An die  
Niederösterreichische Landesregierung 
pA Amt der NÖ Landesregierung  
Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus 
Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht 
zH Frau DI Carina Gundacker 
Landhausplatz 1, Haus 16 
3109 St. Pölten 

 

WST1-UG-97
Wien, am 4.9.2025

FB/sp

ANTRAGSTELLERIN

 

ÖKOENERGIE Beteiligungs GmbH 
Mariengasse 4 
2120 Obersdorf 
 

 

VERTRETEN DURCH

 

Vollmacht gemäß § 8 RAO erteilt 

 

 

WEGEN WP Obersdorf-Eibesbrunn Repowering 
§ 3a Abs 6 in Verbindung mit 
Z 6 lit a Anhang 1 UVP-G 2000 
 

URKUNDENVORLAGE 

1 Beilage (Einreichoperat, elektronisch)



2 
 

In umseits bezeichneter Rechtssache bezieht sich die Antragstellerin 
auf den behördlichen Verbesserungsauftrag vom 13.3.2025, WST1-UG-
97/002-2024, und legt in dessen Erfüllung innerhalb offener (erstreck-
ter) Frist die nachgeforderten Unterlagen in elektronsicher Form vor. 

Dabei ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen, welche Dokumente 
ersetzt werden (in Rotschrift hervorgehoben und als „Revision 1“ sowie 
„Ergänzungen 1 & Vorhabensänderung“ bezeichnet) und welche Unter-
lagen zusätzlich vorgelegt werden (hervorgehoben in Rotschrift). Wei-
ters wurde das Dokument „Verzeichnis und Erläuterungen Ergänzun-
gen 1“ (Stand: 25.8.2025) erstellt, das der besseren Übersicht dienen soll 
und aufzeigt, wo die Nachforderungen zu finden sind. 

Ausdrücklich angemerkt werden darf, dass mit der gegenständlichen 
Nachreichung insoweit eine (gemäß § 13 Abs 8 AVG zulässige) Antrags-
änderung verbunden ist, als – der fachlichen Empfehlung folgend – ins-
besondere in Bezug auf die WEA Ob 04 RP eine andere (niedrigere) 
WEA-Type umgesetzt werden soll. 

ÖKOENERGIE Beteiligungs GmbH 
 


